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Der § wird mit Nuces und Carrards vorgcschlagnen
Zusätzen unter großem Lärm angenommen.

Die Versammlung bildet sich in «ne geheime
Sitzung.

Politische Vorschläge.
il.

Ueber die Nothwendigkeit einer gegen-
seitigen Bewachung zwischen den hoch-
sten Gewalten.

Man rühmt es als einen Vorzug der Konstitution,
daß die verschiedenen Staatsgewalten ihre bestimmten
Gränzen haben, welche sie nicht überschreiten können,
und daß sie gcgenseitiq.einandcr bewachen. Allerdings
befindet sich jene Gränzenbestimmnng in unsrer Kon-
stitution, und auch die Bewachung hat bei den ui»
leren Tribunalien statt. Der Distnkksstatlhalter wohnt
den Sitzungen des Distriktsgerichts bei, und der Re«
gicrungSstatthalter denjenigen des Kantonsgerichts.
In soweit hat dennoch die Sache ihre Richtigkeit.
Wenden wir aber unsern Blik zu den höchsten Gewal
ten, der Legislatur, dem Direktorium und dem ober,
sten Gerichtshof, so suchen wir das Organische der
gegenseitigen Bewachung vergeblich. Und doch wo
ware eine solche Bewachung wichtiger, wo nochwem
diger, als eben bei jenen drei Gewalten? Ein Distrits-
gericht könnte lange Gesezgeber im Fall und Richter
zugleich seyn, die Staatsgewalten kämen dadurch nicht
aus ihrem Gleichgewicht. Hingegen wenn eine der
drei höchsten Staatsgewalten sich auf Unkosten der
beiden andern vergrößerte, so würde nicht nur die
Konstitution von Grund aus erschüttert, sondern die
Freiheit selbst würde in Kurzem in offenbare Gefahr
kommen.

Unsre Sorgfalt in diesem Stük wird um soviel
Nothwendiger, wenn wir folgcndes bedenken: Die Kom
stitution weißt dem Volk nirgends einen Vereinigungs-
Punkt an, sich gegen allfallige Eingriffe der höchsten

Staatsgewalten zu beschweren und zu schützen; sie

scheint nicht einmal die Möglichkeit solcher Verlctzu'n-
gen vorauszusetzen, indem derselben durch die bloße
Trennung der Gewalten sollte vorgcbogen seyn. Allein
hiermit kau» man keineswegs beruhigen. Es ist viel
leicht auch etwas unsicher, dem Volk einen Vereinst
gungspunkt zu geben, weil dadurch der Anarchie die

Thüre gcömet werden konnte. Also haben wir von
Seite des Volks keine Hülfe Wider eine solche konsti-

tutionswidrige und der Freiheit verderbliche Vcrgrös-
serung einer Staatsgewalt auf Unkosten der übrigen

zu erwarten. Wir müssen uns demnach auf alle Fäll«
nach irgend einem andern vicherhcitsmittcl umsehen.

Würden vielleicht folgende Verfügungen dem Ve<
dürfuiß abhelfen?

1. In jedem der gesezgebcnden Räthe soll ein Re»
präsentant des Direktoriums sitzen, um darüber zu
wachen, daß jene keine Eingriffe in die ausübende Ge-
walt thun.

2. In jedem der gesezgebcnden Räthe soll ein
Repräsentant des obersten Gerichtshofs sitzen, um zu
verhüttn, daß jene keinen Eingriff in diàichtcrliche
Gewalt thun.

3. Allen Sitzungen des Direktoriums wohnt ein
Repräsentant der gesezgebendcn Räthe bei, um dar-
über zu wachen, daß jenes Jemen Eingriff in die
gesezgcbe'nde Gewalt thue.

4. Allen Sitzungen des Direktoriums wohnet ein
Repräsentant des obersten Gerichtshofs bei, um zu
verhüten, daß jenes nicht in die richterliche Gewalt
eingreift.

Z. Allen Sitzungen des obersten Gerichtshofs
wohnet ein Repräsentant der gesezgebenden Räthe bei'
um zu wachen, daß jener nicht über Dinge abspreche,
über welche keine Gesetze cMiren, und also Gesczge-
ber im Fall und Nichter zugleich sey.

6. Allen Sitzungen des obersten Gerichtshof
wohnt ein Repräsentant des Direktoriums bei, um zu
verhütt», daß jener nicht in die ausübende Gewalt
eingreift.

7. Diejenige Gewalt, welche rcpräsentirt werden
soll, erwählt ihren Repräsentanten.

So weit gehen diejenigen Verfügungen, welche
unsers Bedünkens zur Organisation der gegenseitigen
Bewachung nöthig sind.

Wir werden in dem folgenden Abschnitt.diesen
Gegenstand noch weiter verfolgen. Hier merken wir
nur noch an, daß wir glauben, schon die bloße Gc-
genwart eincs Rcpräftntauten würde bisweilen eine
versammelte Staatsgewalk an die Gränzen ihrer
Macht erinnern, und daß durch eine solche Repräftm
tation diejenige Staatsgewalt, welche sich an ihrer
Macht vericzt glaubt in den Stand geftjt wird, sich

gegen einen solche» Eingriff zu sichern, ohne zu ko m
stitutionswidrigen Schritten gereizt ober
gezwungen zu werden.
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